
Ad III. Teil, A: Prinzipien der österreichischen Sozialversicherung 

4.3. Opting Out nach § 5 GSVG 

 Mit der Einführung des Auffangtatbestandes „neue“ Selbstständige wurde mit § 5 GSVG 

einzelnen Berufsgruppen die Möglichkeit gegeben, vom Pflichtversicherungsverhältnis in der 

Kranken- und/oder Pensionsversicherung nach dem GSVG (und damit auch von der 

Unfallversicherung nach dem ASVG) ausgenommen zu werden. So konnten bis Oktober 1999 

die einzelnen Standeskammern einen entsprechenden Antrag stellen, sofern eine 

entsprechende Versorgung durch die Berufskammer (Kammerpension, 

Gruppenversicherung) oder eine verpflichtende Selbstversicherung nach dem ASVG 

bestand. Den Antrag auf dieses „opting out“ aus der Sozialversicherung nach dem GSVG 

konnte die Berufskammer nur für die gesamte Branche vornehmen, dem Einzelnen stand 

diesbezüglich kein Wahlrecht zu.  

Aus der Krankenversicherung haben „hinausoptiert“: 

 Ärzte 

  Unfallversicherung nach FSVG 

 Tierärzte 

 

 Wirtschaftstreuhänder (Unfallversicherung nach ASVG) 

 

 Apotheker 

 

 Patentanwälte  

             keine Pflichtversicherung in der Unfallversicherung 

 Notare 

 

 Zivilingenieure  

(= Architekten, Ziviltechniker, Statiker) 

Die Pensionsversicherung richtet sich für diese Berufsgruppen grundsätzlich nach dem 

GSVG (Ausnahme: Ärzte, Apotheker, Patentanwälte und Zivilingenieure sind nach dem 

FSVG pensionsversichert, Notare nach dem NVG). 

Aus der Kranken- und Pensionsversicherung haben „hinausoptiert“: 

 Rechtsanwälte 

Diese Berufsgruppe unterliegt auch in der Unfallversicherung keiner Pflichtversicherung. 

Kein Opting out in Anspruch genommen haben: 

 Dentisten und 

 Journalisten. 

Deren sozialversicherungsrechtliche Behandlung richtet sich demnach nach den 

Bestimmungen des GSVG (Unfallversicherung nach dem ASVG). 



Übersicht: 

Berufsgruppe 
Pflichtversicherung 
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Pflichtversicherung in 

UV nach 
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PV nach 

Ärzte und 
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Wirtschafts-

treuhänder 

____ ASVG GSVG 

Apotheker 
____ ____ FSVG 

Patentanwälte 
____ ____ FSVG 

Zivilingenieure 

und 

Rechtsanwälte 

____ ____ FSVG 

Notare 
____ ____ NVG 

Dentisten und 

Journalisten 

GSVG ASVG GSVG 

 


